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Stellungnahme zum Vorschlag für eine

Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt
Verabschiedet durch die Kommission „Sozialer Zusammenhalt, Sozialpolitik und öffentliches Gesundheitswesen“ der VRE anlässlich der Plenarsitzung in Västerås (21. April 2005)

Die Mitgliedsregionen der Kommission „Sozialer Zusammenhalt, Sozialpolitik und öffentli​ches Gesundheitswesen“ der Versammlung der Regionen Europas (VRE), die am 21. April 2005 in Västerås (S) zusammengetreten sind:

i. Angesichts der Kompetenzen der Regionen in ganz Europa bei der Organisa​tion, Erbringung, Finanzierung und Überwachung der Gesundheits- und Sozial​dienstleistungen im Interesse ihrer Bürger;

ii. Als Antwort auf den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt;

iii. Bezugnehmend auf das Weißbuch der Europäischen Kommission zu Dienstleis​tungen von allgemeinem Interesse und ihrer darin enthaltenen Verpflichtung, eine gesonderte Mitteilung zu Gesundheits- und Sozial​dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Laufe des Jahres 2005 zu veröffentlichen;

iv. Gemäß der bei der Hauptversammlung der VRE am 26. November 2004 in Wien verab​schiedeten Erklärung der VRE zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und insbesondere den im Hinblick auf Gesundheits- und Sozial​dienstleistungen aufgeworfenen Punkten;

v. Bezugnehmend auf die Empfehlungen des Europäischen Gesundheitspolitik​forums zu Gesundheitsdienstleistungen im Binnenmarkt (die am 2. Mai 2005 veröffentlicht werden sollen) und in vollkommener Übereinstimmung mit den dort aufgeführten Prinzipien;

vi. Unter Berücksichtigung der Vorschläge der Europäischen Kommission zur Halb​zeitbewertung der Lissabon-Strategie für Wirtschaftswachstum und wirtschaftli​che Entwicklung sowie der Schlussfolgerungen des Frühjahrsgipfels des Euro​päischen Rates am 22.-23. März 2005 in Brüssel;

Erklären die Regionen, dass:

1. Sie der Vision von europäischem Wirtschaftswachstum und Beschäftigung und der Schaffung des Europäischen Binnenmarktes in diesem Zusammenhang verpflichtet sind. In der Tat sind die Regionen die treibende Kraft der wirtschaftlichen Ent​wicklung in Europa und sie unterstreichen die Notwendigkeit eines ausgewoge​nen und sektorübergreifenden Ansatzes.

2. Der soziale Zusammenhalt ist der Grundstein für Wirtschaftswachstum in Europa. In diesem Zusammenhang sind gut funktionierende, nachhaltige Gesundheits- und Sozialdienstleistungen die Grundlage der Europäischen Wirtschaftspolitik und ein Schlüsselfaktor, der zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt.

3. Die europäische Wirklichkeit sieht so aus, dass Marktregeln, insbesondere jene mit Bezug auf die Mobilität der Patienten oder der Nutzer und Fachleute, täglich auf die Gesundheits- und Sozialdienstleistungen angewendet werden, insbesondere durch den Europäischen Gerichtshof. Die Regionen erkennen an, dass das europäische Ziel der Bürgermobilität ein Mindestmaß an Harmonisierung in diesen Dienst​leistungsbereichen erfordert.

4. Gesundheits- und Sozialpolitik sind jedoch nicht Teil des Europäischen Binnen​marktes. Die Tatsache, dass diese Politikstränge einen Schlüsselbeitrag zum ordnungs​gemäßen Funktionieren des Marktes und seiner Entwicklung leisten, ist ein Argu​ment dafür, die Gesundheits- und Sozialpolitik als getrennte Grundpfeiler des Projektes des europäischen Marktes zu behandeln, statt als Waren, die dessen Regeln unterliegen.

5. Gesundheits- und Sozialdienstleistungen sind mit dem Europäischen Sozialmodell eng verbunden, was die Erwartungen der Bürger hinsichtlich Qualität und der Allgemeinheit zugänglichen nachhaltigen Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis angeht.

6. Die Erbringung von Gesundheits-  und Sozialdienstleistungen unterscheidet sich in den Mitgliedstaaten bei der Organisation, der Finanzierung und der Bereitstellung. In Bezug auf Gesundheits- und Sozial​dienstleistungen gibt es keine auf europäischer Ebene gemeinsam definierten Grundsätze.

7. Es besteht der dringende Bedarf, auf allen beteiligten Regierungsebenen und in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft gemeinsame Grundsätze zu definieren und aktiv nach deren Umsetzung zu streben. Diese Auf​gabe ist im Lichte der Erweiterung vom 1. Mai 2004 und den zukünfti​gen EU-Erweiterungen noch zweckmäßiger. Im Gesundheits- und Sozialbereich hat die Erweiterung die Kluft zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen vergrößert. Die Union muss sich unmittelbar mit dieser Kluft beschäftigen und nicht versuchen, sie auf der Grundlage der Wirtschaftspolitik zu überwinden.

8. Keine Regelung zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, die gemeinhin eher als öffentliche Dienste bezeichnet werden, sollte rechtlich auf den Regeln des Binnenmarktes aufbauen. Auch wenn solch eine Gesetzgebungsvorlage diese Dienst​leistungen vom Umfang der Regeln des Binnenmarktes ausschlösse, würde dieser Ansatz den besonderen Charakter dieser Dienstleistungen nicht anerkennen. Gesundheits- und Sozialdienstleistungen können nicht als von den Regeln des Binnenmarktes ausgenommen angesehen werden; sie sind vielmehr eigenständige Politikbereiche.

Als Antwort auf den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt:

9. Bringen die Regionen ihre Besorgnis über den engen Ansatz zum Ausdruck, den die Europäische Union gewählt hat, indem sie Dienstleistungen als entweder wirtschaftlich oder nichtwirtschaftlich, privat oder öffentlich definiert. Die Mitglieder der VRE zeigen mehrere unterschiedliche Beispiele in den Regionen auf und erin​nern die Europäische Kommission daran, dass dieser begrenzte Ansatz die Wirklich​keit bei der Erbringung von öffentlichen Diensten, wozu öffentlich-private Partner​schaften und gemeinnützige Organisationen gehören, nicht vollständig berücksich​tigt.

10. Kritisieren die Regionen die im Richtlinienentwurf enthaltene Absicht, gemeinsame Standards und Praktiken für Dienstleistungen in ganz Europa auf der Grundlage der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu erreichen. Die Defini​tion von europäischen Standards für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen und die Bewertung dessen, was das öffentliche Interesse ist, ist ein politisches Unterfan​gen und sollte das Ergebnis einer Debatte zwischen rechtmäßigen und rechen​schaftspflichtigen Regierungen auf allen einschlägigen Ebenen sein. Nur ein politi​scher Dialog wird es Europa ermöglichen, auf die Erwartungen der Bürger zu ant​worten und deutlich zu zeigen, dass die EU eine politische Union ist, wie es im Ent​wurf des Verfassungsvertrags vorgesehen ist.

11. Sind die Regionen überzeugt, dass die vorgeschlagene Richtlinie im gegenwärtigen Stand bedeutsame Auswirkungen darauf hat, was die Europäische Kommission als Dienstleistungen von allgemeinem Interesse bezeichnet und was gemeinhin öffentli​che Dienste genannt wird. Die Regionen erinnern daran, dass diese Dienste bisher noch nicht definiert wurden und zweifeln daran, ob eine Definition möglich ist.

12. Schlagen die Regionen vor, dass ein horizontaler Ansatz bei den Dienstleistungen, entweder im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt oder in Bezug auf Dienstleistun​gen von allgemeinem Interesse, verfrüht ist und haben Vorbehalte im Hinblick auf den Erfolg dieses Ansatzes. Die Regionen schlagen vor, dass die Union weiterhin einen sektorspezifischen Ansatz gegenüber den Dienstleistungsbereichen verfolgt, in denen bislang keine gemeinsamen Grundsätze vereinbart wurden, insbesondere Gesundheits- und Sozialdienstleistungen. Eine sektorübergreifende horizontale Gesetzgebung kann, vielmehr als der Ursprung, nur das Ergebnis einer sektoriellen Harmonisierung sein.

13. Erklären die Regionen, dass Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in Europa auf den folgenden Grundsätzen fußen und die Mitgliedsregionen der VRE verpflichten sich, diese für ihre Bürger zu gewährleisten:

a. Solidarität

b. Soziale Gerechtigkeit

c. Sozialer Zusammenhalt und sozialer Wohlstand

d. Ermächtigung und Beteiligung der Nutzer bei der Gestaltung, Erbringung und Bewertung der Dienstleistungen

e. Universalität

f. Verfügbarkeit

g. Zugänglichkeit

h. Qualität

i. Kontinuität.

Daher ersuchen die Regionen um:

14. Die Überarbeitung des gegenwärtig vorgeschlagenen Richtlinientextes durch die Europäische Kommission.

15. Die Ausschließung von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen vom Umfang der vorgeschlagenen Richtlinie.

16. Die Regionen wiederholen ihre Aufforderung nach wirksamer Koordinierung inner​halb der Europäischen Kommission. Diese Bitte ist im Anschluss an die Schluss​folgerungen des Frühjahrsgipfels des Europäischen Rates, die Lissabon-Strategie auf der Grundlage eines dreiteiligen Ansatzes wiederzubeleben und den Schwer​punkt auf ein nachhaltiges Sozialmodell zu legen, noch stichhaltiger. Sie ersuchen darum, dass innerhalb der Europäischen Kommission eine Arbeitsgruppe aus Ver​tretern von sämtlichen betroffenen Generaldirektionen (GDen) gebildet wird, sodass Marktangelegenheiten, insbesondere in Bezug auf staatliche Beihilfen, Wettbewerb und Freizügigkeit mit den Anforderungen der Gesundheits- und Sozialpolitik in Ein​klang gebracht werden.

17. Die VRE bittet weiter darum, dass eine einzige Person benannt wird, die innerhalb der Europäischen Kommission für sämtliche politischen und Gesetzgebungsvorschläge in Bezug auf das, was gemeinhin als öffentliche Dienste bezeichnet wird, verantwortlich ist. Diese Person sollte damit beauftragt sein, sich mit allen betroffenen GDen zu beraten und für alle sich daraus ergebenden Vorschläge rechenschaftspflichtig sein.

Die Regionen fordern:

18. Das Europäische Parlament auf, den gegenwärtigen Richtlinienvorschlag genau zu untersuchen und eine Stellungnahme mit dem Gesuch einer Überarbeitung der gegenwärtigen Textfassung und der Ausschließung von Gesundheits- und Sozial​dienstleistungen vom Umfang des vorgeschlagenen Gesetzes zu verabschieden.

19. Die Europäische Kommission auf, ihre Verpflichtung zur Durchführung einer getrenn​ten Bewertung von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen aufrechtzuerhalten und die Regionen vollständig in diesen Prozess mit einzubeziehen.

20. Die Europäische Kommission und insbesondere die Europäischen Kommissare, die jeweils für Sozial- und Gesundheitspolitik zuständig sind, auf, getrennte Konsulta​tionsverfahren zur Definition von gemeinsamen Standards für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in Europa einzuleiten.

21. Den Präsidenten der Kommission „Sozialer Zusammenhalt, Sozialpolitik und öffentli​ches Gesundheitswesen“ und die Mitgliedsregionen der VRE auf, diese Erklärung den Europäischen Institutionen, insbesondere der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlaments sowie den nationalen Regierungen der Mitglied​staaten zur Kenntnis zu bringen.

22. Den Kommissionspräsidenten und die Mitgliedsregionen auf, mit Vertretern der Euro​päischen Institutionen und der nationalen Regierungen zusammenzutreffen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Grundsätze für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in Europa auszuarbeiten. 
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